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Anl . 5 .

Richtlinien
für die den Kriegswitwen und ⸗waiſen ſeitens der

„ Nationalſtiftung für die Hinterbliebenen der im Kriege
Gefallenen “ zu gewährenden Fürſorge .

Aufgabe der „Nationalſtiftung für die Hinterbliebenen der

im Kriege Gefallenen “ iſt es , in denjenigen Fällen mit ihrer

Fürſorge ergänzend einzutreten , in denen die geſetzlich geregelte

Kriegsverſorgung ſeitens des Reichs und die nach den geltenden

Vorſchriften vom Staat oder anderen öffentlichen Korporationen

zu gewährenden Witwen - und Waiſengelder nicht ausreichen , die

Hinterbliebenen unter Berückſichtigung ihrer ſozialen Lage vor

Not und Hilfsbedürftigkeit im weiteſten Sinne zu ſchützen .

Dies wird bei einem ſehr großen Teil der Kriegshinter⸗
bliebenen auch dann der Fall ſein , wenn es gelingt , die bereits

vom Reichstage in Anregung gebrachte günſtigere Geſtaltung der

reichsgeſetzlichen Vorſchriften über die Kriegsverſorgung zurDurch⸗

führung zu bringen , da im Geſetz die Bemeſſung der Renten

naturgemäß nur nach allgemeinen , mehr äußerlichen Merkmalen

feſtgeſetzt , eine Berückſichtigung der beſonderen Verhältniſſe der

einzelnen betroffenen Familien aber nicht vorgeſehen werden kann .

Gerade unter Berückſichtigung dieſer Verhältniſſe im Einzelfall

die Fürſorge zu ergänzen , ſie gewiſſermaßen zu individualiſieren ,

ſoll die Aufgabe der „ Nationalſtiftung “ ſein .

Die dieſer hiernach zufallende Kriegshinterbliebenenfürſorge

ſoll ſich nicht in der Gewährung lediglich von Zuſchußrenten zu

den geſetzlichen Reliktenbezügen erſchöpfen , ſondern ſie ſoll zu

einer Fürſorge im ſozialen Sinne mit dem Ziele geſtaltet werden ,

die Kriegswitwen in den Stand zu ſetzen , möglichſt aus

eigener Kraft ihren Hausſtand fortzuführen und ihre Kinder

ſo zu erziehen und ausbilden zu laſſen , daß auch dieſe

dereinſt in einer ihren Fähigkeiten ungepßten Tätigkeit

ſich ſelbſt ihren Lebensunterhalt und eine der ſozialen

Stellung ihres Vaters möglichſt entſprechende Lebens⸗

11
ellung erwerben können .

Bei der großen Verſchiedenartigkeit der Lage in den Einzel⸗

fellen wird dieſes Ziel auch auf verſchiedenen Wegen verfolgt



2werden müſſen , faſt immer aber wird es darauf ankommen , der

Witwe eine erwerbende Tätigkeit zu ermöglichen .

In der Hauptſache werden für die Kriegswitwen nach⸗

ſtehende Fragen in Betracht kommen :

à ) Fortführung des ſelbſtändigen Erwerbsbetriebs des ge —

fallenen Ehegatten :

Prüfung der Frage , ob die Witwe hierzu die erforder —

lichen Kenntniſſe und Fähigkeiten beſitzt , Ermöglichung

einer etwa noch erforderlichen Ausbildung , Hilfe bei der

Beſchaffung von Betriebsmitteln , Rechtsberatung bei

Betriebsübernahmen , Erbſchaft Sauseinanderſetz ung und

Nachlaßregulierung , Vermittelung und Beiſtand gegen

Übervorteilung bei Gewinnung von Hilfs - und Arbeits —⸗

kräften .
b ) Wiederaufnahme einer vor der Ehe ausgeübten Erwerbs —⸗

tätigkeit :

Vermittelnde Hilfe und Beratung bei der Gewinnung

von Stellungen und Beſchaffung von gewinnbringender

Arbeit , Beihilfe zur Berufsausrüſtung uſw .

c) Eintritt in eine neue Erwerbstätigkeit :

Beratung bei der Berufswahl , Ermöglichung einer

etwa erforderlichen Ausbildung und ſonſtiger Berufs⸗

ausrüſtung , Vermittelung von Stellungen und Arbeits⸗

plätzen . Auchdie Ausbildung zur Tätigkeit als Gemeinde⸗

pflegerin und in ähnlichen Stellungen kommt hier in Frage .

Bei Witwen mit Kindern unter 15 Jahren ſoll in allen

Fällen darauf geſehen werden , daß die Familie möglichſt nicht

auseinandergeriſſen wird . Dabei muß , wo die Berufstätigkeit

der Mutter die Aufſicht und Pflege der Kinder beeinträchtigt ,

jene durch Aufnahme dieſer in Krippen , Kindergärten , Knaben⸗

und Mädchenhorten udgl . ſowie durch Beſorgung von Schul - ⸗

ſpeiſung unterſtützt werden . Für Wöchnerinnen kommt Wochen⸗

und Säuglingspflege in Betracht .

Bezüglich der Berufsberatung und Stellenvermittelung iſt

darauf Bedacht zu nehmen , die Witwen möglichſt in gewohnten

und vertrauten Verhältniſſen zu belaſſen , wobei auch auf die

Geſundheit und die Erziehung der Kinder Rückſicht zu nehmen iſt .

Insbeſondere muß vermieden werden , den Abzug der Familien

aus kleineren Städten oder vom Lande nach den⸗Großſtädten zu

fördern . Hierbei kann auch in Frage kommen , der Witwe zur

Be

ſtan

dur

der

in

hal

die

ſon

geſ
ode

die

gef
Ve

we

zei
W. ̃

na

befſ

lag

Un

hä

hal !

nic

bef



„ der

nach⸗

8 ge⸗

order

chung

i

ge

bei

ex

der

bei

und

gen

ts⸗

bs

mung

jender

einer

L1

be

eil

Ifs⸗

its⸗

ide⸗

Frage .
allen

Sck

och

ug

h1

uf

ni

en

E

) en⸗

iſt

iten

die

iſt .

lien

zu

zur

eilisii an geſunden Kleinſiedelungs - Unternehmungen Bei⸗

ſtand zu en. Ferner wird im Auge zu behalten ſein , daß

durch die Zuführung einer größeren Anzahl von Witwen aus

derſelben Gegend zu dem gleichen Berufe dieſe unter Umſtänden

leiſten
21

in ihrem ſpäteren Fortkommen beeinträchtigt werden können .

Kränklichen und leidenden Witwen ſind durch ärztliche Be⸗

handlung , Schweſternpflege , Kuren , Heilſtättenaufnahme uſw .
die Kräfte für die aufzunehmende Erwerbstätigkeit zu ſtärken ,

ſowie auch ſpäterhin durch die Ermöglichung von Erholung in

geſunder Luft auf dem Lande oder in Walderholungsſtätten mit

oder ohne Heilkuren zu erhalten .

Was die Fürſorge für die Kriegswaiſen anbetrifft ,

ſo iſt bereits geſagt , daß ein Auseinanderreißen der Familien

möglichſt zu verhüten iſt . Auch bei Vollwaiſen und in Fällen ,
in denen das Verbleiben einzelner Kinder bei der Mutter nach

8
Lage der beſonderen Verhältniſſe nicht durch füh ar oder nicht

erſcheint , muß den Waiſen nach Möglichkeit der Segent

des deutſchen Familienlebens erhalten bleiben . Es wird deshalb

eine ſehr
80 iſee

ſei

erwünf ſch

ein , geeignete Familien zu ermitteln ,

die it ſind , utgeltlich oder gegen Zuſchüſſe Kriegswaiſen

50
liebevoller Pflege und verſtändiger Erziehung aufzunehmen .

Selbſtverſtändlich muß dann ſpäter auch kontrolliert werden , ob

die Pflegeeltern ihre Pflichten gegen die Kinder , ſo wie es

gefordert werden muß , erfüllen , widrigenfalls für Auflöſung des

Vertrages und anderweitige beſſere Unterbringung Sorge getragen

werden muß . Adoptionen , zu denen erfahrungsgemäß nach Kriegs⸗

zeiten größere Neigung beſteht , ſind naturgemäß unter voller

Wahrunng der Intereſſen der Kinder möglichſt zu fördern .

Anſtaltsunterbringung von ſoll nur in Aus⸗

nahmefällen ſtattfinden , wenn ganz beſondere Verhältniſſe , ins⸗

beſondere auch der Geſundheitszuſtand oder unglückliche Veran⸗9

lagung der Kinder dies zweckmäßig erſcheinen laſſen Für die

Unterbringung ſolcher Kinder bieten die vorhandenen Waiſen⸗

häuſer ausreichend Platz ; die „Nationalſtiftung “ wird ſich des⸗

halb grundſätzlich an der Errichtung neuer Kriegswaiſenhäuſer

nicht beteiligen , es wird vielmehr nötigenfalls die Aufnahme in

beſtehende Anſtalten zu vermitteln ſein .

Für eine möglichſt gute Schul - und Berufsausbildung der

Kriegswaiſen muß Sorge getragen werden . 86 ihre ſpätere

Lebensſtellung möglichſt der ſozialen Stellung des Vaters ent⸗
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ſprechen ſoll , ſo wird ſich die Dauer der Schul - und Berufs⸗

ausbildung in den einzelnen Fällen verſchieden , bei den ſogenannten

höheren Berufen länger geſtalten . Aber auch in den Fällen , in

denen die eigentliche Schulerziehung mit der Abſolvierung der

Elementarſchule ihren Abſchluß findet , muß für Fortſetzung der

Ausbildung in Fortbildungs⸗ , Fach - und Hauswirtſchaftsſchulen ,

Haushaltskurſen uſw . Sorge getragen werden . Es kommen

hierbei neben Schulgeldzuſchüſſen die Vermittlung und Gewäh⸗

rung von Freiſtellen an offenen , unter Umſtänden auch an

geſchloſſenen Bildungsanſtalten in Betracht , ebenſo auch Beratung

und Vermittlung bei Lehrſtellen und eventuell Zuſchüſſe während

der Lehrlingszeit .
Wo es irgend angängig erſcheint , iſt auch auf Anſammlung

eines Teiles der Waiſenrenten für die Kinder hinzuwirken .

Auf die Förderung der Geſundh
beſonders Bedacht zu nehmen. Arztliche Fürſorge in Krankheits⸗

fällen , wo erforderlich , Kuren - und Heilſtättenpflege f ſowie Auf⸗

nahme in Walderholungsſtätten muß vermittelt und 1öngebfall8
durch Geldzuſchüſſe ermöglicht werden . Bei Stadtkindern kommen

eit der Kriegswaiſen iſt

Aufnahme in Ferienkolonien , Beteiligung an Jugendſpielen und

geſundheitsförderndem Sport in Frage ; auf dem Lande muß

dafür geſorgt werden , daß die Kriegswaiſen des Segens der

Jugendfürſorge in möglichſt weitem Maße teilhaftig werden .

Bei der Ausübung - dieſer geſamten Hinterbliebenen

fürſorge werden die Landesausſchüſſe der „ National ſtiftung “

und ihre Unterorgane vielfach auf die Hilfe und Mitarbeit der

Gemeindebehörden ſowie der bereits beſtehenden , der freien Liebes —

tätigkeit gewidmeten Vereine und Verbände , ſowie auf die

Benutzung der Anſtalten 10 ſonſtigen ſozialen Hilfs - und

Wohlfahrtsveranſtaltungen ,Vermittelungs - und Beratungsſtellen

dieſer Organiſationen angewieſen fäu⸗
Es muß daher für eine

beſonders wichtige Aufgabe für die Organe der „Nationalſtiftung “

erachtet werden , nicht nur ſtete Fühlung mit den Behörden und

Kommunen zu erhalten , ſondern auch ein möglichſt inniges

Handinhandarbeiten mit Organiſationen der vorgedachten Art

anzuſtreben und dauernd zu fördern .
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